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A n t r a g  N r . :  0 0 5 3 / 2 0 1 7 / AN   

Abbildung des Antrages: 

Heidelberg, den 07.07.2017 

Tagesordnungspunkt für den Gemeinderat 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

ich/ wir beantrage(n) folgenden Tagesordnungspunkt für die nächste Sitzung des Gemeinderates: 

Notfallzufahrt zum Universitätsklinikum für Rettungsfahrzeuge;  
hier: Umsetzung der Beschlüsse des Gemeinderats vom 18.02.2016 

 Bericht des Oberbürgermeisters 

 Diskussion 

 Anträge 

Begründung:  

Der Gemeinderat hat am 18.02.2016 die im Zuge der Beratungen der Vorlagen 0321/2015/BV, 
0361/2015/BV und 0452/2015/BV gefassten Beschlüsse aufgehoben unter anderem folgende 
Beschlüsse gefasst: 

 Der Oberbürgermeister prüft und berichtet, wie Vorrangschaltungen eingerichtet werden 
können, die die Ausfahrt und die Zufahrt für Rettungsfahrzeuge von und zum Klinikum bei 
hohem Verkehrsaufkommen an einzelnen Verkehrsknoten beschleunigen können, und mit 
welchen Maßnahmen eine Echzeitinformation über die Verkehrsbelastung staugefährdeter 
Bereiche der Ausfahrten und Zufahrten an die Rettungsleitstelle beziehungsweise die 
Rettungsfahrzeuge erfolgen kann. 

Angesichts der von der vom Universitätsklinikum vorgetragenen Dringlichkeit einer solchen 
Notfallzufahrt sollte der Gemeinderat über die Umsetzung der beschlossenen/vorgeschlagenen 
Maßnahmen informiert werden. 

g e z e i c h n e t  B u n t e  L i n k e ,  
g e z e i c h n e t  F r a k t i o n  B ü n d n i s  9 0 / D i e  G r ü n e n ,  
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